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Bewerbungsbogen 

Markt Ergolding 

 

Bewerbung um folgendes Grundstück/Parzelle im Baugebiet „Schreinerfeld III“ 

☐ Parzelle 45a und 45b 

Hinweis zur Bewerbung:  

Der vollständige Antrag muss bis zum Fristende gemäß den Vorgaben aus den Vergaberichtlinien 
eingegangen sein. Bitte bedenken Sie, dass nur rechtzeitig eingegangene Bewerbungen im Grund-
stücksvergabeverfahren berücksichtigt werden können. 
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Fragebogen 

Hinweise 
Einstufiges Höchstgebotsverfahren  
 
Interessierter Bewerber sind aufgefordert im Höchstgebotsverbot ein verbindliches Angebot ein-
zureichen. 
 
Die verbindlichen Angebote sind bis spätestens zum 22.04.2026, 12:00 Uhr Ablauf Bewer-
bungsfrist einzureichen. 
Verspätet eingereichte Angebote werden im Verfahren nicht berücksichtigt (Ausschluss-
frist). 
 
BEWERBUNGSFORM 
 
Der Markt Ergolding fordert geeignete Bewerber auf, Angebote zum Erwerb von gemeindlichen 
Grundstücken abzugeben, um diese einer mehrgeschossigen Bebauung zu Wohnzwecken zuzu-
führen. 
 
WERTUNG DER ANGEBOTE  
 
Derjenige Bewerber, der das höchste Gebot je Grundstück erreicht, erhält den Rang 1 auf der Be-
werberliste dieses Verfahren zum Erwerb des jeweils ausgeschriebenen Grundstückes. Bei Ge-
botsgleichheit entscheidet das Los. Der Marktgemeinderat behält sich ausdrücklich vor, trotz 
Höchstgebot auf mehrere Parzellen, diese nicht nur an diesen Bewerber zu veräußern. Mit diesem 
Bewerber wird anschließend ein notariell zu beurkundender Grundstücksaufvertrag vereinbart zu 
den Bedingungen des verbindlich abgegebenen Angebots. 
 
Nachträgliche Abweichungen von den Vorgaben des Marktes gemäß der Vergaberichtlinien 
sind unzulässig und führen zum Angebotsausschluss. 
 
ANGEBOT MIT MINDESTPREIS  
Angebotspreis mit Mindestpreis. 
Für den Angebotspreis gilt ein Mindestpreis von 440 €/m². 
 
Angebote mit einem Angebotspreis unter 440 €/m² je Grundstück werden von der Wertung 
ausgeschlossen. 
 
Die Flächen betragen 
 
2.143 m² für Parzelle 45a und 45b 
 
Der Markt Ergolding beabsichtigt die Grundstücke nur zu einem marktüblichen Preis zu veräu-
ßern. Der Markt Ergolding behält sich daher vor, Angebote, die einen nicht marküblichen Grund-
stückspreis beinhalten, vom Angebotsverfahren auszuschließen (siehe oben). 
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Die Teilnahme des Bewerbers an diesem Angebotsverfahren begründet keinen Anspruch auf 
Erwerb eines der ausgeschriebenen Grundstücke. 
 
BEBAUUNGSPLAN 
 
Der maßgebliche Bebauungsplan „Schreinerfeld III“ ist uneingeschränkt einzuhalten. 
Die drei Parzellen sind gemäß Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 
BauNVO ausgewiesen.  
Der Bebauungsplan ist vollumfänglich einzuhalten und kann mit den weiteren Festsetzungen un-
ter www.ergolding.de/leben-in-ergolding/bauen/kommunales-bauen/ eingesehen werden. 
 
Die künftige Einhaltung aller Festsetzungen des Bebauungsplans wird auch als vertragliche Ver-
pflichtung in einem möglichen notariellen Grundstückskaufvertrag festgehalten werden. 
 
GRUNDSTÜCKSKAUFVERTRAG; WIEDERKAUFSRECHT BEI ANDAUERNDER NICHT-
BEBAUUNG 
 
Das verbindliche Angebot des Bewerbers wird mit seinen im Höchstgebotsverfahren abgegebe-
nen Erklärungen wesentlicher Bestandteil des Grundstückkaufvertrages. Zudem wird zur Sicher-
stellung der zügigen Bebauung eine Bauverpflichtung zur zeitlichen Umsetzung der bezugsferti-
gen Herstellung der Gebäude im notariellen Kaufvertrag aufgenommen. 
 
Der Käufer hat das mehrgeschossige Gebäude je Parzelle innerhalb von 5 Jahren ab dem Tag der 
notariellen Beurkundung des Grundstückkaufvertrag bezugsfertig herzustellen  
 
Ist das Grundstück im Fall eines Rückübertragungsanspruchs (Wiederkaufsrecht) bebaut, so 
kann der Markt Ergolding anstelle der Rückübertragung die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe 
von 15% des Gesamtkaufpreis (inkl. abgelöster Beiträge) verlangen. Als Sicherungsmittel der Er-
füllung dieser Bauverpflichtung und Baufrist wird der Kaufvertrag ein Wiederkaufsrecht des Mark-
tes Ergolding zum selben Preis vorsehen, der auch beim Verkauf maßgeblich war; also ohne Wert-
steigerung. Das Wiederkaufsrecht wird über die Eintragung einer Vormerkung im Grundbuch ding-
lich gesichert. 
 
KARTELLVERGABERECHT 
 
Das Kartellvergaberecht (§§ 97 ff. GWB) sowie das nationale Vergaberecht finden mangels eines 
öffentlichen Auftrages keine Anwendung. 
 
Die Teilnahme des Bewerbers an diesem Angebotsverfahren begründet keinen Anspruch auf Er-
werb eines der ausgeschriebenen Grundstücke. 
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DATENSCHUTZ 
 
Alle Bewerber erklären sich mit Teilnahme einverstanden, dass personenbezogene Daten (Vor- 
und Nachname des Bewerbers oder der gesetzlichen Vertreter des Bewerbers, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer, Anschrift, Bankdaten und alle Auskünfte im Rahmen der Bewerbung) zum Zwe-
cke der etwaigen Vorbereitung eines möglichen künftigen Vertragsverhältnisses erfasst, gespei-
chert und verarbeitet werden. Dazu gehört auch die Weitergabe dieser Daten an ein möglicher-
weise noch zu beauftragendes Notariat. 
 
FALSCHE ANGABEN 
 
Werden im Bewerberfragebogen zumindest grob fahrlässig falsche und / oder unvollständige An-
gaben gemacht und wird dies dem Markt Ergolding erst nach Abschluss des Kaufvertrages be-
kannt, so wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 20.000,00 € fällig. 
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Eignungskriterien 

Rolle des Bewerbers 
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